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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH verfolgt die aktuellen Entwicklungen rund um mögliche 
regulatorische Beschränkungen von Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS, engl. per- and 
polyfluoroalkyl substances) mit großer Aufmerksamkeit und Verantwortung. 
 
PFAS stehen weltweit zunehmend im Fokus gesetzlicher Maßnahmen, da sie als persistent, 

bioakkumulierbar und potenziell gesundheitsschädlich gelten. Als verantwortungsbewusstes 

Unternehmen und Hersteller elektrotechnischer Produkte beobachten und bewerten wir alle relevanten 

gesetzlichen Vorgaben und deren Auswirkungen auf unsere Produkte und Lieferketten sorgfältig. 

Dabei möchten wir betonen, dass die E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH als weiterverarbeitendes 

Unternehmen, weder Hersteller noch Inverkehrbringer von PFAS-Substanzen ist. Nach heutigem 

Kenntnisstand und auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen aus unserer Lieferkette enthalten 

unsere Produkte keine PFAS. 

Um den sich verändernden regulatorischen Anforderungen proaktiv zu begegnen, haben wir ein 
bereichsübergreifendes Expertenteam eingerichtet. Dieses analysiert kontinuierlich die möglichen 
Auswirkungen der PFAS-Regulierung auf unsere Geschäftsprozesse, Produkte und die gesamte 
Lieferkette. Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern fundierte und transparente Informationen 
bereitzustellen. 
 
Aktuell beobachten wir unter anderem die folgenden regulatorischen Rahmenwerke: 
 

• Konvention des Stockholmer Übereinkommens vom 17. Mai 2004 über persistente 
organische Schadstoffe (POP-Konvention) 

 

• Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP-Verordnung) 
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• Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH (EG) Nr. 1907/2006) – Gesetzesvorschlag der Europäischen Union (EU) 
vom 7. Februar 2023 

 

• Environmental Protection Agency (EPA) / PFAS-Melderegel 40 CFR Part 705 gemäß Toxic 
Substances Control Act (TSCA), Abschnitt 8(a)(7), einschließlich der staatlichen Vorschriften 
in den amerikanischen Bundesstaaten Colorado, Kalifornien, Maine und Minnesota. 

 
 
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH versteht die allgemeine Besorgnis unserer Kunden und 
Geschäftspartner im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen dieser Entwicklungen. Da aber 
hinsichtlich der Anforderungen zur geplanten Gesetzesänderung der REACH-Verordnung aktuell noch 
zu viele Unsicherheiten bestehen, können wir derzeit keine qualifizierte Aussage zu einzelnen Produkten 
bzw. Warengruppen treffen. Informationen zum aktuellen Stand des Verfahrens im Rahmen der 
REACH-Verordnung sind auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur ECHA zu finden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH 
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